
453 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

20. 6. 1961 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vpm , 
mit dem das Hagelversfcherungs-Förderungs

gesetz abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

1. § 2 Abs. 2 und § 5 werden aufgehoben. 

2. Im § 2 hat die kbsatzbezeichIllUrug ,,(1)" zu 
entfallen, ,der bisherige § 6 erhält die Bezeich
nung ,,§ 5". 

Artikel ll. 

Das Ha.ge1versicherungs-Förderungsgesetz, Mit der Vollziehung dieses B\lJIlJdesgesetzes ist 
BGB!. Nr. 64/1955, wird wie folgt abgeändert: ,das BUlldesministerium für Finanzen betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

. Mit der Schaffung des Hagelversicherungs- unterhlieb auch zusätzlicher Verwa1tungsauf
Förderungsges.etzes vom Jahl'e 1955 wurden zwei wand. Das Hagelversicherungs-Fördenungsgesetz 
wesentliche Ziele verfolgt: Einerseits sollten die stellt es in ,das Beliebender Bundeslländer, an 
Landwil'te veranlaßt werden, zur Abwehr der dieser Förderungsaktion teilzunehmen, denn die 
wirtschaftlidlen Folgen des Hag.elschlags in zu- Heranziehung von Bund,esmitteln 'erfolgt für den 
nehmendem Maße Versicherungsschutz zu neh- Bereich des einzelnen Landes nur danln unld in 
men; anderseits· santender Bund und die Bun- dem Ausmaß, in welchem es &ich selbst da,ran be
desländer der immer wiederkehrenden kost- teiligt. Die Bundesländer entscheiden damirt über 
spieligen Hilfs'aktionen in Katastrophenfällen den künftigen Bestand der Ha,gdversircherungs
enthoben werden. Aus Mangel an Erfahrung über förderung; das Gesetz bietet hiezu nur dien 
diese in Osterreich neue .Form staatlicher Förde- Rahmen. Wdche Bedeutung di,e Länder dieser 
l'ung wurde das Gesetz befristet. Einrichtung bisher beigemess'en haben, kommt 

Während seiner ,bisherigen Geltungsdauer darin zum Ausdruck, daß s.i,ch von Vorarlberg, 
konnte _,die Hagelversicherung tatsächlidl be- wo Hagelschäden praktisch nicht auftreten und 
deutend ausgebaut werden. Die Anzahl der Ver- daher keinerlei Versicherungsbedürfnis besteht, 
sicherungsverträge hat sich von 85.000 auf abgesehen, alle an ihr beteiligt hahen. Mit einem 
117.500 erhöht, der Wert der versicherten pflanz-verhältnismäßig gering,en Betrag konnten näm
lichen Erzeugnisse stieg von 1183 Millionen Sdlil- lich die Leistungen ,der öff,entlichen Hand in ihrer 
ling auf 2267 Millionen Schilling. Während 1954 Wirksamkeit durch die Heranziehung einer zu
erst 30% der öste1"'l'eichischen Getreideanbau- nehmenden Zahl von VersicheI1ten, welche -
fläche und 6% der Ertragsweingartenfläche ver- nach Ländern verschieden - durchschnittlich 
sichert war, standen 1959 bereits 440/0 der Getrei- 800/0 der Prämien selbst tragen, vervielfacht wer
deanbaufläche (499.000 ha) und 230/0 der Ertrags-' den. Es erscheint daher 'zweckmäßig, das Hage1-
weinga,rtenfläche (8158 ha) unter Versicherungs- versicherungs-FörderuIlJgsgesetz ZlUeiner Dauer
sdlutz. Das Ziel der Erreichung eines Versiche- einrichtung zum Schutz der Larudwirtschaft gegen 
rungsschutzes für 70% der Anbaufläche, wi,e er Hagelkatastrophen ~ machen. 
etwa in der Sdlweiz und in Süddeutsdlland bei Die Bestimmungen über das in § 2 Abs. 2 des 
analoger öffentlich,er FÖl'derung besteht, konnte geltenden Gesetzes vorgesehene GutschdnsY!1tem 
nicht erreicht weroen. Hingegen konnten Bund haben sich in der Praxis als überflüssig 'erwiesen, 
und Länder unter Hinweis auf die subventionierte verursaichenaber eine heträchtliChe Ve.rwarltungs
Selbsthilfe im Wege der Versicherung Hilfs- arbeit, so daß ihre AuFhebung in der Novelle 
aktionen in KatastrophenfälLen vermei,den. Damit vorgesehen ist. 

453 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




